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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates, 15. Dezember 2022 
 
Der Gemeinderat hat sich am 15. Dezember 2022 zu seiner 17. und letzten ordentlichen Sit-
zung des laufenden Jahres getroffen. 
 
 
Erlasse 
Der Gemeinderat hat folgende Verordnungen revidiert: 

 Gebührentarif 

 Verordnung Vereinsunterstützung 
 
Die Änderungen treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Die überarbeiteten Erlasse können ab Ja-
nuar auf der Homepage der Gemeinde bezogen werden. 
 
 
Wahlen 
Der Gemeinderat hat die bisherigen Mitglieder der Bildungskommission Gerzensee Karin 
Hänni, Gelterfingen und Carmen Wäfler, Kirchdorf, für die Amtszeit von 2023 – 2026 als in 
stiller Wahl gewählt erklärt. Es sind keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen. Die Res-
sortvorsteherin Carolin Luginbühl ist von Amtes wegen Mitglied der Bildungskommission. 
 
 
Offenlegung Stoffelsrüttigraben 
Der Gemeinderat hat für die Offenlegung des oberen Bereichs des Stoffelsrüttigraben/Weid-
bach einen Kredit von 70'000 Franken bewilligt. Die Arbeiten werden zu 33 % subventioniert, 
so dass der Gemeinde Nettokosten von rund 50'000 Franken entstehen. 
 
 
Kreditabrechnungen 
Der Gemeinderat hat folgende Kreditabrechnungen genehmigt: 

 Für die Zustandserfassung der privaten Leitungen in Noflen war 2021 ein Kredit von 
70'000 Franken bewilligt worden. Die Abrechnung schliesst mit CHF 60'973 deutlich 
unter dem Kredit ab. 

 2021 hatte der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit für eine hydrogeologische Un-
tersuchung und Eignungsprüfung der Quellgebiete Schönenbrunnen und Hofstete 
von 40'000 Franken bewilligt. Nach dem Bericht der Standortbewertung wurde das 
Projekt nicht mehr weiterverfolgt. Der Kredit wird mit Gesamtausgaben von CHF 
8'104.55 abgeschlossen. 

 
 
Revision amtliche Vermessung Los 5 
Der Gemeinderat hat von der Genehmigung des Vermessungswerks Kirchdorf Los 5 Kennt-
nis genommen. Gegen die Vermarkung und Neuvermessung sind keine Beschwerden einge-
gangen. Das revidierte Vermessungswerk ist damit rechtskräftig. 
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